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AuftraggeberInnenhaftung: 

 
• Seite 1: 

Allgemeines 
Ausfüllhilfe 

• Seite 2: 
Übersicht 
(Entscheidungsbaum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<- Ausfüllbeispiel 

 

Seit 1. September ist es nun soweit: 
Die AuftraggeberInnenhaftung ist in Kraft 

 
Auftraggeber: 
Falls Sie Subunternehmer beauftra-
gen, Bauleistungen an Sie zu erbrin-
gen, müssen Sie nun prüfen, ob diese: 
• eine Dienstgebernummer besitzen 

und 
• ob sie in die Gesamtliste der haf-

tungsfreistellenden Unternehmer 
(HFU-Liste) eingetragen sind oder 
nicht. 

 
Beschäftigt der Auftragnehmer offiziell 
keine Mitarbeiter, so hat er auch keine 
Dienstgebernummer. 
Eine Haftung für Sozialversicherungs-
beiträge von eventuell „schwarz“ be-
schäftigten Dienstnehmern ist dadurch 
allerdings nicht ausgeschlossen und 
kann mangels Dienstgebernummer 
auch durch Überweisung an das dlz-
agh nicht verhindert werden. 
 
Hat der Subunternehmer eine Dienst-
gebernummer, so ist zu prüfen, ob er 
auch in die HFU-Liste eingetragen ist. 
 
Wenn ja, dann sind Sie als Auftragge-
ber von der Haftung für Beiträge des 
Auftragnehmers befreit. Der gesamte 
Werklohn kann an den Rechnungs-
aussteller überwiesen werden. 

 
Wenn nicht, sollten Sie 20 % des 
vereinbarten Werklohnes an das 
Dienstleistungszentrum  Auftragge-
berhaftung (dlz-agh) der Wiener Ge-
bietskrankenkasse überweisen, um 
nicht zu einer eventuellen Haftung für 
Sozialversicherungsbeiträge des Sub-
unternehmers herangezogen zu wer-
den. 
Der Zahlschein muss wie im obigen 
Beispiel ausgefüllt werden. Bei E-
Banking muss im Feld Kundendaten 
zusätzlich die Zahl „150“, gefolgt von 
der Dienstgebernummer des Auftrag-
nehmers, eingetragen werden (z.B. 
150987654321). 
 
Fehlzahlungen werden vom dlz-agh 
rücküberwiesen. 
 
Auftragnehmer: 
Sind Sie Subunternehmer, so sollten 
Sie sich um eine schnelle Aufnahme in 
die HFU-Liste bemühen, um keinen 
Wettbewerbsnachteil zu erleiden. 
Es ist nämlich zu erwarten, dass Auf-
tragnehmer den enormen Verwal-
tungsmehraufwand dadurch zu ver-
meiden suchen, dass sie ausschließ-

lich Auftragnehmer aus der HFU-Liste 
beauftragen. 
 
Für die Aufnahme in die HFU-Liste 
müssen Sie 
• Dienstnehmer beschäftigen 
• Mindestens drei Jahre Bauleistun-

gen nach § 19 UStG erbracht ha-
ben 

• Keine Beitragsrückstände bei der 
GKK aufweisen 

• Einen Erstantrag in schriftlicher 
Form stellen 

 
Es ist vorgesehen, dass alle Dienst-
geber ihre Beitragskonten mittels 
WEBEKU online abfragen können. 
Weitere Informationen zu WEBEKU 
finden Sie unter 
www.sozialversicherung.at, Menü-
punkt „Für Dienstgeber“. Dort finden 
Sie auch die notwendigen Antragsfor-
mulare. 
Sollte Ihr Beitragskonto ein Guthaben 
aufweisen, so kann mittels Formular 
ein schriftlicher Antrag auf Rückzah-
lung gestellt werden. 
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Nein 

Ja 

Erfragen der Dienstge-
bernummer beim: 
• Auftragnehmer, 
• beim dlz-agh oder 

unter 
• www.sozialversicheru

ng.at/agh 
 
Tipp: Verwenden Sie bei 
der Suche nach Namen 
unbedingt Platzhalter (*, 
die Stern-Taste)! 
 
Beispiel Unternehmer 
Bau GmbH: Geben Sie im 
Suchfeld dafür 
*Unternehmer* ein, nur 
so erhalten Sie alle Er-
gebnisse die das Wort 
„Unternehmer“ enthal-
ten! 

Abfrage ist 
erfolgreich? 

Ja 

Nein 

Auftragnehmer ist in 
HFU-Liste eingetragen  
(unter www.sozialver-

sicherung.at/agh)? 
 

Abfrage ist am Tag der 
Überweisung erforder-
lich, Abfrage-Ergebnis 
aufbewahren (als aus-

druck oderelektronisch 
als PDF! 

Ja Nein Auftragnehmer beschäf-
tigt keine Dienstnehmer 

 
Für diese Fälle (Ein-
mannunternehmen) ist 
eine Haftungsfreistel-
lungsbescheinigung 
durch das dlz-agh ge-
plant. 
 
Einbehalt und Abfuhr 
von 20 % des Werkloh-
nes sind nicht möglich, 
da das dlz-agh die Zah-
lung nicht entgegen-
nimmt. 

Abfuhr von 20 % des 
Werklohnes bei jeder 
Zahlung (gilt auch für An-
/Teilzahlungen, Haftrück-
lässe, …), Beispiel siehe 
Zahlschein, an das dlz-
agh, dadurch Haftungs-
befreiung 
Der Subunternehmer 
kann durch Antrag ein 
eventuelles Guthaben 
rückzahlen lassen. 

dadurch Haftungsbefrei-
ung, Überweisung des 
gesamten Werklohnes an 
den Subunternehmer,  

Liegt eine Dienstgebernummer vor? 

Entscheidungsbaum 


